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Stadt Gladbeck Gladbeck, 28.06.2011 

 Vorlage Nr. 11/0306 
Federf. Stadtamt: Ingenieuramt 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Herr Stadtbaurat Tum 11.07.2011  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Dichtheitsprüfung privater Hausanschlüsse 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) vom 01.04.2011 hat die Verwal-
tung die Grundlagen sowie die damit verbundenen Handlungsoptionen für die neue Ent-
wässerungssatzung vorgestellt. Die neue Entwässerungssatzung soll dabei auch die Vor-
gaben des § 61 a Landeswassergesetz (LWG) berücksichtigen. Ziel war eine Verabschie-
dung der neuen Entwässerungssatzung vor der Sommerpause. 
 
In einer Informationsveranstaltung für die Fraktionen am 11.05.2011 wurden vertiefend die 
Inhalte der neuen Entwässerungssatzung durch die Verwaltung dargestellt.  
In der folgenden HFA-Sitzung am 23.05.2011 sollten dann konkrete Inhalte zur Entwässe-
rungssatzung beschlossen werden. 
 
Zeitgleich gab es seitens der Landtagsfraktionen verschiedene Anfragen zum § 61 a LWG, 
die im Zuge einer Anhörung im Landtag geklärt werden sollen. Vor diesem Hintergrund der 
bevorstehenden Anhörung im Landtag wurde die Beschlussfassung in der HFA-Sitzung 
am 23.05.2011 verschoben. 
 
Zwischenzeitlich hat der Landtag in der Sitzung am 06.07.2011 den § 61 a (LWG) noch 
einmal behandelt. Ein Ergebnis zu der Sitzung lag zur Drucklegung nicht vor. Sollten sich 
satzungsrelevante Änderungen zum § 61 a LWG ergeben haben, wird die Verwaltung in 
der HFA-Sitzung berichten. 
 
Unter Berücksichtigung des Ergebnisses der o.g. Landtagssitzung wird die Synopse der 
Entwässerungssatzung Ende Juli an die Fraktionen verteilt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Werden bei Bedarf im Zuge der Sitzung erläutert. 

keine  

  
folgende  

 
Ergebnisrechnung 
 

Ertrag €   Aufwand € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
    darin enthalten:  
    Personalaufwand  
    Sach- und  

 Dienstleistungen   
 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 
 
Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
darin enthalten:      
Zuschüsse      
Beiträge Dritter      
 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 Der Bürgermeister 

i.V. 
 
 
- T u m - 
Stadtbaurat 

 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


